
 
 
 
 
 
 

Rahmenvertrag 
 

über den Abruf von Sprechstunden- und Praxisbedarf 
der Notdienstpraxen der KV Nordrhein über ein Online-

Portal sowie deren Lieferung  
 

 
 
 
 
 
 
 

Zwischen  

Gesundheitsmanagementgesellschaft mbH 

Tersteegenstr. 9 

40474 Düsseldorf 

– im Folgenden Auftraggeber [AG] genannt – 

und  

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

– im Folgenden Auftragnehmer [AN] genannt – 

wird folgender Vertrag geschlossen: 
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Vertrag 

§ 1 Vertragsgegenstand, Grundlagen 

(1) Der Rahmenvertrag umfasst den Abruf von Sprechstunden- und Praxisbedarf gem. Leistungs-
verzeichnis inkl. Anlagen über eine entsprechende Bestellplattform gem. Leistungsverzeichnis. 

Im Einzelnen handelt es sich um bis zu folgende Mengen: 

 Maximales abrufbares Volumen/Jahr 

Sprechstundenbedarf 500.000,00 € netto 

Praxisbedarf 500,000,00 € netto 

 

(2) Wenn bei der Erteilung von Einzelaufträgen nichts anderes vereinbart wird, gelten die Bestim-
mungen dieses Rahmenvertrages für jeden Einzelauftrag. 

(3) Der Abschluss dieses Rahmenvertrages verpflichtet den AG nicht zur Erteilung von Einzelaufträ-
gen. Der AN ist hingegen verpflichtet, Abrufe/Bestellungen des AG zu bedienen.  

(4) Die vollständigen, dem AN vorliegenden Vergabeunterlagen wie sie zum Zeitpunkt der Zu-
schlagserteilung Gültigkeit hatten, sind Bestandteile dieses Vertrages. 

(5) Soweit dieser Vertrag keine entgegenstehenden Vereinbarungen beinhaltet, sind 

 das Angebot des AN vom ______________ 1 nebst Anlagen und 

 die übrigen Vergabeunterlagen nebst Anlagen ergänzend heranzuziehen. 

In Zweifelsfällen ist für die Auslegung des Vertrages der in den gesamten Vergabeunterlagen 
zum Ausdruck gekommene Wille des AG ausschlaggebend. Als Widerspruch gilt nicht, wenn in 
den Vergabeunterlagen oder im Vertrag jeweils Nebenpflichten einer Vertragspartei begründet 
sind, die im jeweils anderen Dokument fehlen. 

(6) Sämtliche Leistungen müssen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und Regelungen 
erfolgen.  

(7) Weiter liegen dem Vertrag zu Grunde: 

 Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV –), 

 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), 

 die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – Teil B –, Allgemeine Vertragsbedingun-
gen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B),  

in der jeweils zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ausschreibung geltenden Fassung. 

(8) Bei etwaigen Widersprüchen vertraglicher Regelungen zu solchen der VOL/B gehen die Rege-
lungen dieses Vertrags denen der VOL/B vor. 

(9) Anderslautende Geschäfts-, Liefer- oder Zahlungsbedingungen des AN werden nicht Bestand-
teil dieses Vertrages. 

 

 
1 Wird gemäß Angebot des AN ergänzt. 
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§ 2 Vertragslaufzeit 

(1) Der Vertrag beginnt am 01.10.2026 und hat eine Laufzeit von 4 Jahren. 

(2) Während der Vertragslaufzeit ist eine Kündigung ausgeschlossen, sofern dieser Vertrag an an-
derer Stelle nichts Gegenteiliges regelt. 

§ 3 Ergänzende Technische Leistungsbeschreibung 

(1) Eine detaillierte Auflistung der bereitgestellten Plattformanfordernisse ergibt sich aus der Leis-
tungsbeschreibung. 

(2) Service Level Agreements (SLAs): Performance und Support 

(2.1) Vereinbarung über die Verfügbarkeit 

Es wird eine Verfügbarkeit von 95 % über 12 Monate verteilt vereinbart (Maximal erlaubter Aus-
fall in Stunden 366 h).  

(2.2) Support / Störungsbeseitigung 

Der AN verpflichtet sich, alle Störungen auf eigene Kosten zu beseitigen, es sei denn, er weist 
nach, dass der AG für die Störung verantwortlich ist. 

(2.3) Störungs- bzw. Mängelmeldung 

  
Die Meldung der Störung erfolgt in der Regel per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse: 

 

 E-Mail: praxismanagement@gmg-nordrhein.de 

 
(3) Datenschutz und Datensicherheit: Maßnahmen zum Schutz von Kundendaten und -anwendun-

gen 

Der AN stellt die Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz und die Da-
tensicherheit sicher.  

 

(4) Compliance: Einhaltung relevanter gesetzlicher und branchenspezifischer Vorschriften 

Unabhängig von der Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzregelungen, stellt der AN die Ein-
haltung der Compliance-Richtlinien des AG sicher, sofern diese den Gebrauch der Plattform be-
treffen. 

§ 4 Pflichten des AN 

(1) Der AN verpflichtet sich, sämtliche notwendigen Maßnahmen durchzuführen, um die in diesem 
Vertrag beschriebenen Leistungspflichten zu erfüllen.  

(2) Der AN ist verpflichtet, auf sämtliche Mängel- oder Störanzeigen des AG binnen einer Frist von 
maximal zwei Werktagen zu reagieren und den AG hierüber unverzüglich zu informieren, sofern 
an anderer Stelle nichts Abweichendes geregelt ist. Im Falle einer berechtigten Mängelanzeige 
hat der AN unverzüglich Abhilfe zu schaffen und den AG unverzüglich hierüber zu informieren. 

(3) Der AN hat das für die Vertragserfüllung erforderliche Personal zu stellen und dieses in regelmä-
ßigen Abständen bedarfsgerecht fachlich zu schulen. 



Vergabeunterlagen 
Zentrale Beschaffung von Sprechstundenbedarf (SSB) und Praxisbedarf (PB) für Notdienstpraxen im Bereich 
Nordrhein 

 
Vertrag Seite 5 von 10  

 
 

(4) Der AN verpflichtet sich, seinen Betrieb so einzurichten, dass er in der Lage ist, den sich gegebe-
nenfalls verändernden betriebstechnischen Anforderungen und/oder Mengenaufkommen im 
Gebiet des AG zu jedem Zeitpunkt der Vertragserfüllung zu entsprechen. 

(5) Alle für den Betrieb gegebenenfalls erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen hat 
der AN, soweit sie nicht bereits vorliegen, unverzüglich zu beantragen, diese dem AG in Kopie 
vorzulegen und während der gesamten Vertragsdauer aufrecht zu erhalten. Erlischt eine dem 
AN erteilte öffentlich-rechtliche Genehmigung – gleich aus welchem Grunde – so hat der AN dies 
dem AG unverzüglich anzuzeigen. Die Verpflichtung zu einem genehmigungskonformen Betrieb 
bleibt unberührt. 

(6) Der AN verpflichtet sich, zwei deutschsprachige Personen zu benennen, die dem AG als ständige 
Ansprechpartner bei Mängeln oder Anfragen zur Verfügung stehen. Der AN hat dafür Sorge zu 
tragen, dass mindestens einer der beiden Ansprechpartner arbeitstäglich während der üblichen 
Geschäftszeiten erreichbar ist. 

(7) Die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorschriften schuldet der AN auch vertraglich gegenüber 
dem AG.  

(8) Der AN darf Daten, insbesondere personengebundene Daten, und Informationen, die er auf-
grund dieses Vertrages erlangt, nicht an Dritte weitergeben. Er darf derartige Daten und Infor-
mationen nur zu der Erfüllung der ihm nach diesem Vertrag obliegenden Verpflichtungen nutzen 
und verwenden. 

§ 5 Rechte und Pflichten des AG 

(1) Der AG verpflichtet sich zur Zahlung der Entgelte gemäß 7. 

(2) Der AG unterrichtet den AN rechtzeitig, wenn dem AG Umstände bekannt werden, die für die 
Leistungserbringung von Bedeutung sein können. 

(3) Der AG stellt dem AN alle diejenigen bei ihm verfügbaren Informationen auf Anforderung zur 
Verfügung, die der AN für die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Leistungspflichten benötigt. 

§ 6 Pflichtverletzungen des AN, Versicherung, Höhere Gewalt 

(1) Die Haftung für Pflichtverletzungen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und den 
Bestimmungen der VOL/B, sofern in diesem Vertrag keine anderen Regelungen getroffen wer-
den. 

(2) Der AN verpflichtet sich, zur Abdeckung der Haftungsrisiken eine entsprechende Haftpflichtver-
sicherung abzuschließen. Die Deckungssummen je Schadensfall müssen mindestens betragen: 

 für Personenschäden EUR 2,5 Mio., 

 für Sachschäden  EUR 1 Mio. 

(3) Der AN ist verpflichtet, dem AG das Bestehen der in Absatz 2 benannten Versicherung mit den 
vorgegebenen Deckungssummen vor Leistungsbeginn nachzuweisen. Der Fortbestand des Ver-
sicherungsschutzes ist dem AG jährlich auf dessen Verlangen hin nachzuweisen. 

(4) Der AG ist über Schäden, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages entste-
hen, unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
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(5) Von Ansprüchen Dritter, die gegenüber dem AG wegen Schäden erhoben werden, die der AN 
bei der oder infolge der Leistungserbringung verursacht hat, hat der AN den AG auf erstes An-
fordern hin freizustellen. Gleiches gilt für etwaige eigene Prozess- und/oder Rechtsanwaltskos-
ten. 

(6) Kommt der AN aus einem Grunde, den er zu vertreten hat, seinen Leistungspflichten ganz oder 
teilweise nicht nach, so kann der AG nach erfolglosem Ablauf einer von ihm schriftlich gesetzten 
Frist von zwei Werktagen die jeweilige Leistung in eigener Regie ausführen oder von Dritten aus-
führen lassen. Der AN haftet für die Kosten einer solchen Ersatzvornahme vollumfänglich. 

§ 7 Entgelte 

(1) Für die Leistungen des AN zahlt der AG ein Entgelt. Die Entgelte bemessen sich nach dem bezu-
schlagten Angebot des AN. Die entsprechend ausgefüllten Preisblätter des AN aus seinem An-
gebot sind verbindlich und werden diesem Vertrag als Anlage 2 der Leistungsbeschreibung bei-
gefügt. 

(2) Zu allen in den Preisblättern (Anlage 2 der Leistungsbeschreibung) aufgeführten Netto-Entgel-
ten ist ggf. die jeweils geltende Mehrwertsteuer zu addieren. 

(3) Der AN hat bei der Kalkulation seiner Entgelte alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. 

(4) Die Preisvereinbarung dieses Vertrages unterliegt den Bestimmungen der jeweils geltenden Fas-
sung der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen und ggf. einer Preis-
prüfung. Die in diesem Vertrag vereinbarten Preise gelten als Marktpreise im Sinne der o.a. Ver-
ordnung, soweit nicht in dem Vertrag ausdrücklich ein anderer Preistyp angegeben ist. 

(5) Mit der Annahme des Auftrags ist der AN verpflichtet der zuständigen Preisbehörde auf Verlan-
gen nachzuweisen, dass es sich um einen Marktpreis handelt. Kann aufgrund der Preisprüfung 
ein Marktpreis nicht festgestellt werden, gilt der vereinbarte Preis als Selbstkostenpreis im Sinne 
der entsprechenden Preisverordnung. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, in Zusammenarbeit 
mit der Preisbehörde nach den Vorschriften der LSP-Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund 
von Selbstkosten einen Selbstkostenfestpreis, Selbstkostenrichtpreis oder Selbstkostenerstat-
tungspreis zu ermitteln und abzurechnen. Bei der Abrechnung zu Selbstkosten wird zur Abgel-
tung des kalkulatorischen Gewinns ein Satz für höchstens 5 v.H. der Netto-Selbstkosten als an-
gemessen betrachtet. Eine Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals von 6,5 v.H. darf nicht 
überschritten werden. 

(6) Sofern sich die Preise aufgrund einer Prüfung nach der Verordnung PR- Nr. 30/53 über die Preise 
bei öffentlichen Aufträgen als unzulässig erweisen, so gilt für die Vergütung jeweils der preis-
rechtlich zulässige Preis. 

§ 8 Abrechnung 

(1) Die Entgelte für die Leistungen aus diesem Vertrag sind in ordnungsgemäßer und prüffähiger 
Form aufgrund des Umfangs der im Vormonat erbrachten Leistungen monatlich nachgängig in 
Rechnung zu stellen. 

(2) Die Zahlung durch den AG erfolgt innerhalb von 30 Kalendertagen.  

§ 9 Vertragsänderungen, Rechtsnachfolge 

(1) Der AN verpflichtet sich zur Fortführung des Vertrages auch dann, wenn die Entsorgungspflicht 
ganz oder teilweise auf eine andere juristische Person übergeht oder der AG einen Dritten, an 
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dem der AG mehrheitlich beteiligt ist, mit der Durchführung seiner Entsorgungspflicht beauf-
tragt. Der AN stimmt daher bereits jetzt unwiderruflich einer Vertragsfortführung unter unver-
änderten Vertragsbedingungen mit dem neuen Aufgabenträger zu. 

(2) Vor der Übertragung der Gesellschaft des Unternehmers auf einen Rechtsnachfolger, auch in-
folge von Umwandlungsvorgängen nach dem UmwG, ist die Zustimmung des AG einzuholen. 
Die Zustimmungspflicht gilt auch bei Veränderungen in der Gesellschafterstruktur des Unter-
nehmers, die dem AG stets mitzuteilen ist. Der AG kann nur in begründeten Fällen seine Zustim-
mung verweigern. 

§ 10 Sicherheit, Bürgschaft 

Die Hinterlegung einer Sicherheit oder Bürgschaft wird nicht vereinbart. 

§ 11 Vertragsstrafe 

(1) Für die vereinbarten Vertragsstrafen gelten die §§ 339 bis 345 BGB, sofern sich aus den nachfol-
genden Regelungen keine Abweichungen ergeben. Die Vertragsstrafen haben den Zweck, die 
Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag zu sichern. Die Vertragsstrafen sind nicht verwirkt, 
wenn der AN eine Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat; die Beweislast für das Nichtvertreten-
müssen trägt der AN. 

(2) Erbringt der AN die ihm vertraglich obliegende Leistung ganz oder teilweise nicht, so ist der AG 
berechtigt, dem AN eine Vertragsstrafe in Rechnung zu stellen. 

(3) Insbesondere ist eine Vertragsstrafe in den nachfolgenden Fällen verwirkt: 

(3.1) Bei nicht fristgerechter Durchführung weiterer vertraglicher Leistungen ist der AG berechtigt, 
eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu EUR 500,-- pro Werktag festzusetzen, falls der AN zuvor 
bereits vergeblich unter Fristsetzung zur Nachholung seiner Leistungspflichten aufgefordert 
wurde. 

(3.2) Für den Ausfall der Plattform ab der 367ten Stunde für jeder weiteren Stunde wird eine Vertrags-
strafe in Höhe von 100,-- EUR vereinbart. 

(4) Die Vertragsstrafen gem. Abs. 3 dürfen pro Vertragsjahr einen Betrag von 5 % der gesamten Jah-
resvergütung nicht überschreiten. Die maßgebliche Jahresvergütung ermittelt sich aus der Ad-
dition der absoluten Entgeltbeträge. 

(5) Bei mehrfacher oder andauernder Vertragsverletzung ist § 14 Abs. 1.2 anzuwenden. 

(6) Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben durch das Vertragsstrafeversprechen unbe-
rührt. 

(7) § 343 BGB wird abbedungen (Angemessenheitskontrolle). 

§ 12 Nachträgliche Unterbeauftragung 

(1) Der AN hat die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen grundsätzlich selbst zu erbringen. 
Die Weitergabe einzelner Leistungen an Unterauftragnehmer ist nur in den Fällen zulässig, in 
denen der Unterauftragnehmer seine Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) 
vor Aufnahme des Tätigwerdens nachweist und bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des AG, es sei denn, der Unterauftragnehmer wurde bereits im Angebot des AN benannt. Für 
den Unterauftragnehmer gelten die gleichen Eignungsanforderungen wie für den Hauptauftrag-
nehmer. Der AG wird seine Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. § 4 Nr. 4 VOL/B 
bleibt unberührt. 
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(2) Die Zustimmung des AG zum Einsatz eines Unterauftragnehmers ist schriftlich zu beantragen. 
Dem AG sind zusammen mit der Beantragung entsprechende Unterlagen vorzulegen, damit er 
die Eignung des Unterauftragnehmers prüfen kann. Der AG wird der Beauftragung des Unter-
auftragnehmers erst zustimmen, wenn die entsprechenden Unterlagen vorgelegt und geprüft 
worden sind. 

(3) Der AN hat sicherzustellen, dass sein Unterauftragnehmer die ihm übertragenen Leistungen 
selbst erbringt. Eine noch weitergehende Unterbeauftragung ist unzulässig. Der AN haftet für 
die Erfüllung dieses Vertrages auch bei Beauftragung eines Unterauftragnehmers in vollem Um-
fang. 

§ 13 Loyalitätsklausel 

(1) Bei Abschluss dieses Vertrags können nicht alle Möglichkeiten, die sich evtl. aus der künftigen 
Entwicklung, aus Änderungen von gesetzlichen Bestimmungen oder aus sonstigen für das Ver-
tragsverhältnis wesentlichen Umständen ergeben, vorausgesehen und geregelt werden. Die 
Vertragspartner sind sich darüber einig, dass für ihre Zusammenarbeit die Grundsätze kaufmän-
nischer Loyalität zu gelten haben. Sie sichern sich gegenseitig zu, die Vertragsvereinbarungen in 
diesem Sinne zu erfüllen und ggf. künftigen Änderungen der Verhältnisse unter Heranziehung 
der allgemeinen Grundsätze von Treu und Glauben Rechnung zu tragen. 

(2) Jeder Vertragspartner verpflichtet sich, die vom anderen Vertragspartner schriftlich oder münd-
lich erhaltenen vertraulichen Informationen und Kenntnisse wie eigene Betriebsgeheimnisse 
vertraulich zu behandeln und nur für Vertragszwecke zu benutzen. 

(3) Bei Beendigung dieses Vertrages – gleich aus welchem Grund – hat der AN alles Erforderliche 
und ihm Zumutbare zu tun, damit dem AG oder einem anderen Auftragnehmer die Übernahme 
der Leistungen in möglichst reibungsloser Form ermöglicht wird. 

§ 14 Kündigung aus wichtigem Grund 

(1) Jede der Vertragsparteien hat das Recht, diesen Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündi-
gen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere in folgenden Fällen gegeben: 

(1.1) Bei Vorliegen höherer Gewalt, deren Entwicklung sich so gestaltet, dass nach billigem Ermessen 
weder dem einen noch dem anderen Teil die Aufrechterhaltung des Vertrages auf Dauer zuge-
mutet werden kann; 

(1.2) wenn durch ein schuldhaftes Verhalten des AN der Vertragszweck so gefährdet wird, dass dem 
AG die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann; 

(1.3) wenn der AN seine Verpflichtungen nachhaltig nicht erfüllt. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
er nach mindestens zweimaliger Abmahnung seitens des AG nicht die notwendigen Maßnah-
men trifft, damit die ordnungsgemäße Vertragserfüllung sichergestellt ist. Die Abmahnungen 
haben schriftlich zu erfolgen. Zwischen ihnen muss jeweils ein Zeitraum von mindestens einer 
Woche liegen; 

(1.4) bei Zahlungsunfähigkeit des AN sowie bei Beantragung eines gerichtlichen Vergleichs- oder In-
solvenzverfahrens über das Vermögen des AN; 

(1.5) bei Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung nach den Zwangsvollstreckungsvorschriften der 
ZPO durch den AN. 

(2) Die Kündigung hat durch Einschreibebrief zu erfolgen. 
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(3) Die Kündigung nach Abs. (1.1) kann von beiden Vertragspartnern, nach Abs. (1.2) bis (1.5.) nur 
vom AG vorgenommen werden. 

§ 15 Kündigung wegen Rechtsverletzungen 

(1) Gewährt, verspricht oder bietet der AN Personen, die auf Seiten des AG mit der Vorbereitung, 
dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind, mit Rücksicht auf deren Zu-
gehörigkeit zur Verwaltung oder dem Unternehmen des AG oder solchen Personen nahe stehen-
den Personen, Vorteile im Sinne der §§ 331 ff. Strafgesetzbuch (StGB) an, so ist der AG berech-
tigt, diesen Vertrag mit oder ohne Einhaltung von Fristen zu kündigen. Gleiches gilt für den Fall, 
dass er solchen Personen vor Zustandekommen dieses Vertrages derartige Vorteile angeboten, 
versprochen oder gewährt hat. 

(2) Der AG kann den Vertrag kündigen, wenn sich der AN nachweislich an wettbewerbsbeschrän-
kenden Absprachen im Sinne des § 1 des Gesetzes über Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
beteiligt hat, insbesondere mit anderen Bietern oder potentiellen Bietern über die Abgabe oder 
Nichtabgabe von Angeboten, die zu fordernden Preise, Bindungen sonstiger Entgelte, Ge-
winnaufschläge, Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile, Zahlungs-, Lieferungs- 
oder andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar oder mittelbar den Preis beeinflussen, die Ent-
richtung von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen oder Gewinnbeteiligungen oder 
andere Angaben eine Verabredung getroffen oder eine Empfehlung ausgesprochen hat, es sei 
denn, dass diese kartellrechtlich zulässig sind. 

(3) Derartigen Handlungen des AN stehen Handlungen von Personen gleich, die auf Seiten des AN 
mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung dieses Vertrages befasst sind oder 
in dessen Auftrag handeln bzw. gehandelt haben. 

(4) Gibt der AN in seinem Angebot vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Erklärungen ab, so 
berechtigt dies den AG zur Kündigung dieses Vertrages. 

(5) Übt der AG sein Kündigungsrecht gem. Abs. (1), (2) oder (4) aus, so richten sich die Rechtsfolgen 
nach §§ 8 Nr. 3 und 4 VOL/B. 

§ 16 Salvatorische Klausel  

(1) Die Gültigkeit dieses Vertrages wird durch die etwaige Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner 
Vertragsbestimmungen nicht berührt. Gleiches gilt, wenn sich erst nachträglich die Nichtigkeit 
oder Unwirksamkeit einer Bestimmung ergibt. 

(2) Beide Vertragspartner verpflichten sich, nichtige oder unwirksame Vertragsbestimmungen 
durch solche zu ersetzen, die dem mit diesem Vertrag angestrebten Erfolg sachlich, technisch 
und wirtschaftlich am nächsten kommen.  

§ 17 Schlussbestimmungen 

(1) Die im Inhaltsverzeichnis genannten Anlagen werden Vertragsbestandteil. 

(2) Sofern in diesem Vertrag nicht ausdrücklich Abweichendes festgelegt ist, werden Mitteilungen, 
die nach dem Vertrag erforderlich sind, schriftlich übermittelt. 

(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages und Nebenabreden zu diesem Vertrag bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; sie sind in einem beiderseits rechtsverbindlich unterzeich-
neten Dokument und fortlaufender Nummer der Vertragsergänzungen niederzulegen, von dem 
jeder Vertragspartner ein Exemplar erhält. Das Erfordernis der Schriftform kann nur durch eine 
schriftliche Vereinbarung der Vertragsparteien aufgehoben werden. 
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(4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über den Werkvertrag. 

(5) Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Düsseldorf.  

 

Düsseldorf den ____.____._____   ______________, den ____.____._____ 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Für den AG Für den AN 
[Name]      [Name] 
[Geschäftsführer GMG mbH] [Funktion] 


	§ 1 Vertragsgegenstand, Grundlagen
	(1) Der Rahmenvertrag umfasst den Abruf von Sprechstunden- und Praxisbedarf gem. Leistungsverzeichnis inkl. Anlagen über eine entsprechende Bestellplattform gem. Leistungsverzeichnis.
	Im Einzelnen handelt es sich um bis zu folgende Mengen:
	(2) Wenn bei der Erteilung von Einzelaufträgen nichts anderes vereinbart wird, gelten die Bestimmungen dieses Rahmenvertrages für jeden Einzelauftrag.
	(3) Der Abschluss dieses Rahmenvertrages verpflichtet den AG nicht zur Erteilung von Einzelaufträgen. Der AN ist hingegen verpflichtet, Abrufe/Bestellungen des AG zu bedienen.
	(4) Die vollständigen, dem AN vorliegenden Vergabeunterlagen wie sie zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung Gültigkeit hatten, sind Bestandteile dieses Vertrages.
	(5) Soweit dieser Vertrag keine entgegenstehenden Vereinbarungen beinhaltet, sind
	(6) Sämtliche Leistungen müssen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und Regelungen erfolgen.
	(7) Weiter liegen dem Vertrag zu Grunde:
	(8) Bei etwaigen Widersprüchen vertraglicher Regelungen zu solchen der VOL/B gehen die Regelungen dieses Vertrags denen der VOL/B vor.
	(9) Anderslautende Geschäfts-, Liefer- oder Zahlungsbedingungen des AN werden nicht Bestandteil dieses Vertrages.

	§ 2 Vertragslaufzeit
	(1) Der Vertrag beginnt am 01.10.2026 und hat eine Laufzeit von 4 Jahren.
	(2) Während der Vertragslaufzeit ist eine Kündigung ausgeschlossen, sofern dieser Vertrag an anderer Stelle nichts Gegenteiliges regelt.

	§ 3 Ergänzende Technische Leistungsbeschreibung
	(1) Eine detaillierte Auflistung der bereitgestellten Plattformanfordernisse ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung.
	(2) Service Level Agreements (SLAs): Performance und Support
	(2.1) Vereinbarung über die Verfügbarkeit
	Es wird eine Verfügbarkeit von 95 % über 12 Monate verteilt vereinbart (Maximal erlaubter Ausfall in Stunden 366 h).
	(2.2) Support / Störungsbeseitigung
	(2.3) Störungs- bzw. Mängelmeldung
	(3) Datenschutz und Datensicherheit: Maßnahmen zum Schutz von Kundendaten und -anwendungen
	Der AN stellt die Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit sicher.
	(4) Compliance: Einhaltung relevanter gesetzlicher und branchenspezifischer Vorschriften
	Unabhängig von der Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzregelungen, stellt der AN die Einhaltung der Compliance-Richtlinien des AG sicher, sofern diese den Gebrauch der Plattform betreffen.

	§ 4 Pflichten des AN
	(1) Der AN verpflichtet sich, sämtliche notwendigen Maßnahmen durchzuführen, um die in diesem Vertrag beschriebenen Leistungspflichten zu erfüllen.
	(2) Der AN ist verpflichtet, auf sämtliche Mängel- oder Störanzeigen des AG binnen einer Frist von maximal zwei Werktagen zu reagieren und den AG hierüber unverzüglich zu informieren, sofern an anderer Stelle nichts Abweichendes geregelt ist. Im Falle...
	(3) Der AN hat das für die Vertragserfüllung erforderliche Personal zu stellen und dieses in regelmäßigen Abständen bedarfsgerecht fachlich zu schulen.
	(4) Der AN verpflichtet sich, seinen Betrieb so einzurichten, dass er in der Lage ist, den sich gegebenenfalls verändernden betriebstechnischen Anforderungen und/oder Mengenaufkommen im Gebiet des AG zu jedem Zeitpunkt der Vertragserfüllung zu entspre...
	(5) Alle für den Betrieb gegebenenfalls erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen hat der AN, soweit sie nicht bereits vorliegen, unverzüglich zu beantragen, diese dem AG in Kopie vorzulegen und während der gesamten Vertragsdauer aufrecht zu...
	(6) Der AN verpflichtet sich, zwei deutschsprachige Personen zu benennen, die dem AG als ständige Ansprechpartner bei Mängeln oder Anfragen zur Verfügung stehen. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass mindestens einer der beiden Ansprechpartner arbeit...
	(7) Die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorschriften schuldet der AN auch vertraglich gegenüber dem AG.
	(8) Der AN darf Daten, insbesondere personengebundene Daten, und Informationen, die er aufgrund dieses Vertrages erlangt, nicht an Dritte weitergeben. Er darf derartige Daten und Informationen nur zu der Erfüllung der ihm nach diesem Vertrag obliegend...

	§ 5 Rechte und Pflichten des AG
	(1) Der AG verpflichtet sich zur Zahlung der Entgelte gemäß 7.
	(2) Der AG unterrichtet den AN rechtzeitig, wenn dem AG Umstände bekannt werden, die für die Leistungserbringung von Bedeutung sein können.
	(3) Der AG stellt dem AN alle diejenigen bei ihm verfügbaren Informationen auf Anforderung zur Verfügung, die der AN für die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Leistungspflichten benötigt.

	§ 6 Pflichtverletzungen des AN, Versicherung, Höhere Gewalt
	(1) Die Haftung für Pflichtverletzungen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen der VOL/B, sofern in diesem Vertrag keine anderen Regelungen getroffen werden.
	(2) Der AN verpflichtet sich, zur Abdeckung der Haftungsrisiken eine entsprechende Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die Deckungssummen je Schadensfall müssen mindestens betragen:
	(3) Der AN ist verpflichtet, dem AG das Bestehen der in Absatz 2 benannten Versicherung mit den vorgegebenen Deckungssummen vor Leistungsbeginn nachzuweisen. Der Fortbestand des Versicherungsschutzes ist dem AG jährlich auf dessen Verlangen hin nachzu...
	(4) Der AG ist über Schäden, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages entstehen, unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
	(5) Von Ansprüchen Dritter, die gegenüber dem AG wegen Schäden erhoben werden, die der AN bei der oder infolge der Leistungserbringung verursacht hat, hat der AN den AG auf erstes Anfordern hin freizustellen. Gleiches gilt für etwaige eigene Prozess- ...
	(6) Kommt der AN aus einem Grunde, den er zu vertreten hat, seinen Leistungspflichten ganz oder teilweise nicht nach, so kann der AG nach erfolglosem Ablauf einer von ihm schriftlich gesetzten Frist von zwei Werktagen die jeweilige Leistung in eigener...

	§ 7 Entgelte
	(1) Für die Leistungen des AN zahlt der AG ein Entgelt. Die Entgelte bemessen sich nach dem bezuschlagten Angebot des AN. Die entsprechend ausgefüllten Preisblätter des AN aus seinem Angebot sind verbindlich und werden diesem Vertrag als Anlage 2 der ...
	(2) Zu allen in den Preisblättern (Anlage 2 der Leistungsbeschreibung) aufgeführten Netto-Entgelten ist ggf. die jeweils geltende Mehrwertsteuer zu addieren.
	(3) Der AN hat bei der Kalkulation seiner Entgelte alle relevanten Umstände zu berücksichtigen.
	(4) Die Preisvereinbarung dieses Vertrages unterliegt den Bestimmungen der jeweils geltenden Fassung der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen und ggf. einer Preis-prüfung. Die in diesem Vertrag vereinbarten Preise gelten ...
	(5) Mit der Annahme des Auftrags ist der AN verpflichtet der zuständigen Preisbehörde auf Verlangen nachzuweisen, dass es sich um einen Marktpreis handelt. Kann aufgrund der Preisprüfung ein Marktpreis nicht festgestellt werden, gilt der vereinbarte P...
	(6) Sofern sich die Preise aufgrund einer Prüfung nach der Verordnung PR- Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen als unzulässig erweisen, so gilt für die Vergütung jeweils der preisrechtlich zulässige Preis.

	§ 8 Abrechnung
	(1) Die Entgelte für die Leistungen aus diesem Vertrag sind in ordnungsgemäßer und prüffähiger Form aufgrund des Umfangs der im Vormonat erbrachten Leistungen monatlich nachgängig in Rechnung zu stellen.
	(2) Die Zahlung durch den AG erfolgt innerhalb von 30 Kalendertagen.

	§ 9 Vertragsänderungen, Rechtsnachfolge
	(1) Der AN verpflichtet sich zur Fortführung des Vertrages auch dann, wenn die Entsorgungspflicht ganz oder teilweise auf eine andere juristische Person übergeht oder der AG einen Dritten, an dem der AG mehrheitlich beteiligt ist, mit der Durchführung...
	(2) Vor der Übertragung der Gesellschaft des Unternehmers auf einen Rechtsnachfolger, auch infolge von Umwandlungsvorgängen nach dem UmwG, ist die Zustimmung des AG einzuholen. Die Zustimmungspflicht gilt auch bei Veränderungen in der Gesellschafterst...

	§ 10 Sicherheit, Bürgschaft
	Die Hinterlegung einer Sicherheit oder Bürgschaft wird nicht vereinbart.

	§ 11 Vertragsstrafe
	(1) Für die vereinbarten Vertragsstrafen gelten die §§ 339 bis 345 BGB, sofern sich aus den nachfolgenden Regelungen keine Abweichungen ergeben. Die Vertragsstrafen haben den Zweck, die Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag zu sichern. Die Vertra...
	(2) Erbringt der AN die ihm vertraglich obliegende Leistung ganz oder teilweise nicht, so ist der AG berechtigt, dem AN eine Vertragsstrafe in Rechnung zu stellen.
	(3) Insbesondere ist eine Vertragsstrafe in den nachfolgenden Fällen verwirkt:
	(3.1) Bei nicht fristgerechter Durchführung weiterer vertraglicher Leistungen ist der AG berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu EUR 500,-- pro Werktag festzusetzen, falls der AN zuvor bereits vergeblich unter Fristsetzung zur Nachholung se...
	(3.2) Für den Ausfall der Plattform ab der 367ten Stunde für jeder weiteren Stunde wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 100,-- EUR vereinbart.

	(4) Die Vertragsstrafen gem. Abs. 3 dürfen pro Vertragsjahr einen Betrag von 5 % der gesamten Jahresvergütung nicht überschreiten. Die maßgebliche Jahresvergütung ermittelt sich aus der Addition der absoluten Entgeltbeträge.
	(5) Bei mehrfacher oder andauernder Vertragsverletzung ist § 14 Abs. 1.2 anzuwenden.
	(6) Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben durch das Vertragsstrafeversprechen unberührt.
	(7) § 343 BGB wird abbedungen (Angemessenheitskontrolle).

	§ 12 Nachträgliche Unterbeauftragung
	(1) Der AN hat die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen grundsätzlich selbst zu erbringen. Die Weitergabe einzelner Leistungen an Unterauftragnehmer ist nur in den Fällen zulässig, in denen der Unterauftragnehmer seine Eignung (Fachkunde, Leist...
	(2) Die Zustimmung des AG zum Einsatz eines Unterauftragnehmers ist schriftlich zu beantragen. Dem AG sind zusammen mit der Beantragung entsprechende Unterlagen vorzulegen, damit er die Eignung des Unterauftragnehmers prüfen kann. Der AG wird der Beau...
	(3) Der AN hat sicherzustellen, dass sein Unterauftragnehmer die ihm übertragenen Leistungen selbst erbringt. Eine noch weitergehende Unterbeauftragung ist unzulässig. Der AN haftet für die Erfüllung dieses Vertrages auch bei Beauftragung eines Untera...

	§ 13 Loyalitätsklausel
	(1) Bei Abschluss dieses Vertrags können nicht alle Möglichkeiten, die sich evtl. aus der künftigen Entwicklung, aus Änderungen von gesetzlichen Bestimmungen oder aus sonstigen für das Vertragsverhältnis wesentlichen Umständen ergeben, vorausgesehen u...
	(2) Jeder Vertragspartner verpflichtet sich, die vom anderen Vertragspartner schriftlich oder mündlich erhaltenen vertraulichen Informationen und Kenntnisse wie eigene Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln und nur für Vertragszwecke zu benutzen.
	(3) Bei Beendigung dieses Vertrages – gleich aus welchem Grund – hat der AN alles Erforderliche und ihm Zumutbare zu tun, damit dem AG oder einem anderen Auftragnehmer die Übernahme der Leistungen in möglichst reibungsloser Form ermöglicht wird.

	§ 14 Kündigung aus wichtigem Grund
	(1) Jede der Vertragsparteien hat das Recht, diesen Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere in folgenden Fällen gegeben:
	(1.1) Bei Vorliegen höherer Gewalt, deren Entwicklung sich so gestaltet, dass nach billigem Ermessen weder dem einen noch dem anderen Teil die Aufrechterhaltung des Vertrages auf Dauer zugemutet werden kann;
	(1.2) wenn durch ein schuldhaftes Verhalten des AN der Vertragszweck so gefährdet wird, dass dem AG die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann;
	(1.3) wenn der AN seine Verpflichtungen nachhaltig nicht erfüllt. Dies gilt insbesondere dann, wenn er nach mindestens zweimaliger Abmahnung seitens des AG nicht die notwendigen Maßnahmen trifft, damit die ordnungsgemäße Vertragserfüllung sichergestel...
	(1.4) bei Zahlungsunfähigkeit des AN sowie bei Beantragung eines gerichtlichen Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens über das Vermögen des AN;
	(1.5) bei Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung nach den Zwangsvollstreckungsvorschriften der ZPO durch den AN.

	(2) Die Kündigung hat durch Einschreibebrief zu erfolgen.
	(3) Die Kündigung nach Abs. (1.1) kann von beiden Vertragspartnern, nach Abs. (1.2) bis (1.5.) nur vom AG vorgenommen werden.

	§ 15 Kündigung wegen Rechtsverletzungen
	(1) Gewährt, verspricht oder bietet der AN Personen, die auf Seiten des AG mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind, mit Rücksicht auf deren Zugehörigkeit zur Verwaltung oder dem Unternehmen des AG oder solc...
	(2) Der AG kann den Vertrag kündigen, wenn sich der AN nachweislich an wettbewerbsbeschränkenden Absprachen im Sinne des § 1 des Gesetzes über Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) beteiligt hat, insbesondere mit anderen Bietern oder potentiellen Bietern üb...
	(3) Derartigen Handlungen des AN stehen Handlungen von Personen gleich, die auf Seiten des AN mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung dieses Vertrages befasst sind oder in dessen Auftrag handeln bzw. gehandelt haben.
	(4) Gibt der AN in seinem Angebot vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Erklärungen ab, so berechtigt dies den AG zur Kündigung dieses Vertrages.
	(5) Übt der AG sein Kündigungsrecht gem. Abs. (1), (2) oder (4) aus, so richten sich die Rechtsfolgen nach §§ 8 Nr. 3 und 4 VOL/B.

	§ 16 Salvatorische Klausel
	(1) Die Gültigkeit dieses Vertrages wird durch die etwaige Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen nicht berührt. Gleiches gilt, wenn sich erst nachträglich die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer Bestimmung ergibt.
	(2) Beide Vertragspartner verpflichten sich, nichtige oder unwirksame Vertragsbestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem mit diesem Vertrag angestrebten Erfolg sachlich, technisch und wirtschaftlich am nächsten kommen.

	§ 17 Schlussbestimmungen
	(1) Die im Inhaltsverzeichnis genannten Anlagen werden Vertragsbestandteil.
	(2) Sofern in diesem Vertrag nicht ausdrücklich Abweichendes festgelegt ist, werden Mitteilungen, die nach dem Vertrag erforderlich sind, schriftlich übermittelt.
	(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages und Nebenabreden zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; sie sind in einem beiderseits rechtsverbindlich unterzeichneten Dokument und fortlaufender Nummer der Vertragsergänzungen...
	(4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über den Werkvertrag.
	(5) Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Düsseldorf.


